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Bearbeiter: Verfasser:

Antje Burda

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N

Gemeindevertretung Kalkhorst (Entscheidung) 29.08.2023 o)
Sachverhalt:

Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange bei der
Aufstellung von Bauleitplanen gemal § 4 Abs.1 BauGB.

Die Stadtvertretung der Stadt Dassow hat in ihrer Sitzung am 06.06.2023 den Vorentwurf
der 6. Anderung des Bebauungsplans Nr. 2 fiir die Ortslage Pétenitz ,Schlossbereich —
Wiesenkamp/Strandweg" gebilligt. In der Sitzung wurde die Durchfiihrung der friihzeitigen
Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange geméan § 4 Abs. 1
BauGB beschlossen.

Die Nachbargemeinden werden um Stellungnahme gebeten.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschlief3t,

fir die Satzung tber die 6. Anderung des Bebauungsplans Nr. 2 der Stadt Dassow fiir die
Ortslage Potenitz ,Schlossbereich — Wiesenkamp/Strandweg” weder Anregungen noch
Bedenken zu aulzern.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifligen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.

durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:

durch Mitteln im Deckungskreis tber Einsparung bei Produktsachkonto:




Uiber- / auBerplanmafige Aufwendung oder Auszahlungen

unvorhergesehen und

unabweisbar und

Begriindung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorlaufiger Haushaltsfiihrung auszufillen):

Deckung gesichert durch

| Einsparung auRerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:

x | Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 B-Plan Nr.2 Dassow 6. Anderung - Am Strandweg - T6B Anschreiben -
Mailversand (002) offentlich
2 Planzeichnung Vorentwurf 6. Anderung -Schlossbereich- Wiesenkamp
Strandweg o6ffentlich
3 Begriindung Vorentwurf 6. Anderung -Schlossbereich- Wiesenkamp Strandweg
offentlich




AMT SCHONBERGER LAND
Der Amtsvorsteher

Amt Schoénberger Land < Am Markt 15 < 23923 Schonberg Dienstgebaude:
Dassower StralRe 4, 23923 Schénberg

Auskunft erteilt:

An die Tréager offentlicher Belange Frau TeRmer

sowie Nachbargemeinden
Durchwabhl:

+49 38828 330-1411

E-Mail:
m.tessmer@schoenberger-land.de

Mailschreiben

Aktenzeichen:

Ort, Datum:
Schoénberg, 14.07.2023

6. Anderung des Bebauungsplans Nr. 2 der Stadt Dassow fiir die Ortslage
Potenitz ,,Schlossbereich — Wiesenkamp/Strandweg*

hier: Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange bei der
Aufstellung von Bauleitplanen gemafl3 § 4 Abs.1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Stadtvertretung der Stadt Dassow hat in ihrer Sitzung am 06.06.2023 den Vorentwurf
der 6. Anderung des Bebauungsplans Nr. 2 fir die Ortslage Pétenitz ,Schlossbereich —
Wiesenkamp/Strandweg*“ gebilligt. In der Sitzung wurde die Durchfiihrung der friihzeitigen
Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange geméaR § 4 Abs. 1
BauGB beschlossen.

Wir Gibersenden Ihnen hiermit die Planunterlagen mit der Bitte um lhre schriftliche
Stellungnahme innerhalb 1 Monats - gerne auch per E-Mail, aber bis spatestens zum
18.08.2023.

Postanschrift: Am Markt 15, 23923 Schonberg, ®: 038828/330-0 (Zentrale), Fax: 038828/330-175, Internet: www.schoenberger-land.de

Sprechzeiten: Montag-Donnerstag 09.00-12.00 Uhr, Dienstag+Donnerstag 14.00-18.00 Uhr, Freitag geschlossen, sonst nach Vereinbarung
Gemeinden des Amtes Schonberger Land: Grieben, Siemz-Niendorf, Ludersdorf, Menzendorf, Roduchelstorf, Selmsdorf,
Stadt Dassow, Stadt Schonberg
Glaubiger-ID Amt Schénberger Land DE40ZZZ00000309358
Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage unter www.schoenberger-land.de/Datenschutzerklarung.

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest DKB Schwerin Deutsche Bank
Swift/BIC: NOLADE21WIS Swift/BIC: BYLADEM1001 Swift/BIC: DEUTDEBRXXX
IBAN: DE47 1405 1000 1000 0381 96 IBAN: DE08 1203 0000 0000 1005 78 IBAN: DE09 1307 0000 0248 154700


http://www.schoenberger-land.de/Datenschutzerklärung

AMT SCHONBERGER LAND
Der Amtsvorsteher

Bitte richten Sie |hr Schreiben an:

Amt Schénberger Land

Martina TeBmer Tel: 038828 330 1411
Am Markt 15 Fax: 038828 330 2411
23923 Schonberg E-Mail: m.tessmer@schoenberger-land.de

Sollte uns bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme von lhnen zugegangen sein, gehen
wir davon aus, dass lhrerseits keine Bedenken gegen die Planung bestehen.

Mit freundlichen GrilR3en
Im Auftrag

Martina TelBmer
FB IV Bauen - und Gemeindeentwicklung

Anlagen:
* Vorentwurf der Planzeichnung

* Vorentwurf der Begriindung

Postanschrift: Am Markt 15, 23923 Schonberg, ®: 038828/330-0 (Zentrale), Fax: 038828/330-175, Internet: www.schoenberger-land.de

Sprechzeiten: Montag-Donnerstag 09.00-12.00 Uhr, Dienstag+Donnerstag 14.00-18.00 Uhr, Freitag geschlossen, sonst nach Vereinbarung
Gemeinden des Amtes Schonberger Land: Grieben, Siemz-Niendorf, Ludersdorf, Menzendorf, Roduchelstorf, Selmsdorf,
Stadt Dassow, Stadt Schonberg
Glaubiger-ID Amt Schénberger Land DE40ZZZ00000309358
Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage unter www.schoenberger-land.de/Datenschutzerklarung.

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest DKB Schwerin Deutsche Bank
Swift/BIC: NOLADE21WIS Swift/BIC: BYLADEM1001 Swift/BIC: DEUTDEBRXXX
IBAN: DE47 1405 1000 1000 0381 96 IBAN: DE08 1203 0000 0000 1005 78 IBAN: DE09 1307 0000 0248 154700


http://www.schoenberger-land.de/Datenschutzerklärung
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ZEICHENERKLARUNG

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 5Abs. 2 Nr.1, § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB ; §§ 1-11 BauNVO)

Sondergebiet Ferienhausgebiet
(§ 10 BauNVO)

MAR DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 5Abs. 2Nr.1, § 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO )

GR
TH+43m

FH+9,0m
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Grundflache
Traufhdhe als HochstmaB uber Gelandeoberkante

Firsthohe als HochstmaB Uber Gelandeoberkante
Firstrichtung

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

VERKEHRSFLACHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

StraBenverkehrsflachen
auch

—
> 4

Fuss- und Radbereich

SCHUTZ, PFLEGE,ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 5Abs. 2 Nr.10 und Abs. 4, § 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Baume - Erhaltung

m Umgrenzung der Flache fur die Erhaltung von Strauchern

SONSTIGE PLANZEICHEN

N Millsammelplatz / Energiezentrale

=]

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
zu belastende Flachen

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des

oL
—— Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER / HINWEISE
) Vorhandene Gebaude

Vorhandene Flursticksgrenze

2.8.16/1 Flurstiicksbezeichnung

105 Gelandeoberflache bezogen auf NN

VERFAHRENSVERMERKE

1. A aufgrund des AufstellL lusses der Stadtvertretung vom 01.11.2022.
Die ortsiibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am XX.XX.XXXX durch die
Veroffentlichung im Amtsblatt Schonberger Land erfolgt.

Dassow, den Pahl
Burgermeisterin

2. Die fur Raumordnung und Landesplanung zusténdige Stelle ist im Schreiben vom XX.XX.XXXX
beteiligt worden.

Dassow, den Pahl
Burgermeisterin

3. Die frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist durch die Offenlage in der
Zeit vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX durchgefiihrt worden. Zusatzlich wurden die Unterlagen
im genannten Zeitraum gem. § 4a Abs. 4 BauGB unter http://XXX veroffentlicht. Die ortsiibliche
Bekanntmachung ist durch Veréffentlichung im Amtsblatt des Amtes Schénberger Land am
XX.XX.XXXX erfolgt.
Die von der Planung beriihrten Behdrden und Trager offentlicher Belange wurden mit einem
Schreiben vom XX.XX.XXXX friihzeitig nach § 4 Abs. 1 BauGB unterrichtet und auch zur
AuRerung iiber den Umfang der Umweltprifung aufgefordert.

Dassow, den Pahl
Burgermeisterin

4. Die von Planung berithrten Behorden und Trager offentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 2
BauGB mit einem Schreiben vom XX.XX.XXXX zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert
worden.

Dassow, den Pahl
Birgermeisterin

5. Die Stadtvertretung hat am XX.XX.XXXX den Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus
Planzeichnung mit textlichen Festsetzungen, beschlossen und zur Auslegung bestimmt. Die
Begriindung mit Umweltbericht wurde gebilligt. Gleichzeitig wurden die wéhrend der friihzeitigen
Beteiligung nach § 3 (1) und $ 4 (1) BauGB vorgetragenen Hinweise und Anregungen am
XX XX.XXXX gepriift. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Dassow, den Pahl
Burgermeisterin

6. Der Entwurf des Bebauungsplanes sowie die Begrindung mit Umweltbericht (und
Stellt ymen mit ul ten Hil 1) haben in der Zeit vom XX.XX.XXXX bis
XX XX.XXXX wahrend der Dienstzeiten im Amt Schonberger Land nach § 3 Abs. 2 BauGB
offentlich ausgelegen. Die offentliche Auslegung ist am XX.XX.XXXX im Amtsblatt des Amtes
Schénberger Land ortstiblich bekannt gemacht worden.

Erganzend wurden die Unterlagen im genanten Zeitraum gem. § 4a Abs. 4 BauGb unter
http://XXXXX veréffentlicht.

Dassow, den Pahl
Biirgermeisterin

7. Die Stadtvertretung hat die vorgebrachten Hinweise und Anregungen der Birger:innen sowie die
Stellungnahmen der Behérden und Trager offentlicher Belange am XX.XX.XXXX geprft.
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Dassow, den Pahl
Birgermeisterin

8. Der Bebauungsplan,bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, wurde
am XX.XX.XXXX von der Stadtvertretung beschlossen. Die Begriindung mit dem Umweltbericht
wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom XX.XX.XXXX gebilligt.

Dassow, den Pahl
Birgermeisterin

9. Der katastermaRige Bestand sowie die geometrische Festlegungen am XX.XX.XXXX
entsprechen dem Liegenschaftskataster.

Dassow, den Pahl
Biirgermeisterin

10. Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Dassow, den Pahl
Birgermeisterin

12. Der Bebauungsplan sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer wahrend der Dienststunden
eingesehen werden kann und Uber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, ist im Amtsblatt des Amtes
Schénberger Land ortsublich bekannt gemacht worden.

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von den Méngeln der Abwéagung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2
BauGB, § 5 Abs. 5 KV M-V) und weiter auf die Falligkeit und das Erléschen von
Entschéadigungsanspriichen hingewiesen worden (§ 44 BauGB).

Der Bebauungsplan ist mit Ablauf des XX.XX.XXXX in Kraft getreten.

Dassow, den Pahl
Burgermeisterin

SATZUNG DER STADT DASSOW
6. Anderung des Bebauungsplans Nr. 2
"Schlossbereich - Wiesenkamp/Strandweg"

Quelle: GeoPortal MV (02.09.2622)

Stand des Verfahrens:
Vorentwurfsfassung (Beteiligung nach §§ 3(1) und 4 (1) BauGB

claussen-seggelke

stadtplaner Stand: 24. April 2023
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6. Anderung Bebauungsplan Nr. 2 | Ortslage Pétenitz ,Schlossbereich — Wiesenkamp*

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B)

Die Textlichen Festsetzungen werden fiir den Anderungsbereich wie folgt neu gefasst:

) PLANUNGSRECHTLICHE FESTZSETZUNGEN

I.1)  Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
[.1.1) Ferienhausgebiet (SO FH) gemaR § 10 Abs. 4 BauNVO

Das Ferienhausgebiet (SO FH) dient der Unterbringung von Ferienhausern.

Es sind nur Ferienhdauser zulassig, die auf Grund ihrer Lage, GréRe, Ausstattung, ErschlieRung
und Versorgung fir den Erholungsaufenthalt geeignet und dazu bestimmt sind, iberwiegend und
auf Dauer einem standig wechselnden Personenkreis zur Erholung zu dienen.

Zulassig sind Ferienhauser mit einer Grundflache von maximal 90 m? je Gebaude, bei der Ermitt-
lung dieser Grundflache bleiben Terrassen und Dachuberstdnde unbericksichtigt.

1.2) MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO)
[.2.1) Zulassige Grundflache fur Terrassen (§ 16 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO)

Uber die festgesetzte Grundfléache hinaus ist fiir Terrassen und Dachiiberstéande eine
Grundflache von insgesamt 80 m? je Baugrundstiick zulassig.

1.2.2) Zulassige Grundflache flir Nebenanlagen (§ 16 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO)

Uber die festgesetzte Grundfléache hinaus ist fiir Nebenanlagen (wie insbesondere Gar-
tenhausern zur Abstellung von Fahrradern, Gartenmoébeln, Gartengeraten, Saunen) eine
Grundflache von insgesamt 20 m? je Baugrundstiick zulassig.

1.3) Uberbaubare Grundstiicksflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 Abs. 3 BauNVO)
[.3.1) Dachuberstande

Dachuberstande durfen die festgesetzten Baugrenzen bis zu einer Tiefe von 1,0 m Uber-
schreiten.

1.3.2) Terrassen

Terrassen und ihre Uberdachungen dirfen die festgesetzten Baugrenzen bis zu einer
Tiefe von 3,5 m Uberschreiten.

1.4) Hohe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 18 BauNVO)
[.4.1) Firsthohe (FH)

Die Firsthohe bemisst sich am hochsten Punkt des gedeckten Daches. Die festgesetzte maxima-
le Firsthdhe darf um untergeordnete, technisch bedingte bauliche Anlagen, wie z.B. Schornstei-
ne, Entliftungen um bis zu 1,0 m Uberschritten werden.

1.4.2) Traufhdhe (TH)

Die Traufhohe bemisst sich im Schnittpunkt der Vorderkante Auflenfassade mit der Unterseite
der Dachhaut des Hauptdaches.

Vorentwurfsfassung | Beteiligung nach §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB / Stand 24.04.2023 2



6. Anderung Bebauungsplan Nr. 2 | Ortslage Pétenitz ,Schlossbereich — Wiesenkamp*

1.4.3) HOhenbezug

Die festgesetzten Hohen beziehen sich auf Meter iber Normalhdéhennull (INHN).

L.5) Flachen fir Stellplatze und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 Abs. 6 BauNVO)
1.5.1) Stellplatze und Wegeflachen (§ 12 BauNVO)

Im Ferienhausgebiet nur offene Stellplatze zulassig, berdachte Stellplatze, Garagen und
Tiefgaragen sind unzuldssig. Je Ferienhaus ist eine Flache von max. 60 m? fiir Stellplatze
und ihre Zufahrten sowie FuRwege auf dem Baugrundstiick zulassig.

Private Stellplatze, Zufahrten sowie Fullwege sind mit wasser- und luftdurchlassigen Be-
lagen herzustellen, z.B. Rasen- oder Dranpflaster. Hiervon ausgenommen ist die mit GFL
1 bezeichnete Flache.

[.5.2) Nebenanlagen (§ 14 BauNVO, § 23 Abs. 5 BauNVO)

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO (z.B. Gartenhauser, Fahrradschuppen, Au-
Rensaunen) sind auBerhalb der Uberbaubaren Grundsticksflachen zuldssig, sofern die
einzelnen Anlagen eine Grundflache von max. 10 m? und eine Héhe von maximal 2,5 m
nicht Uberschreiten. Je Baugrundstiick sind bis zu zwei Nebenanlagen mit je max. 10 m?
Grundflache zulassig.

In der mit ,Mullsammelplatz / Energiezentrale® bezeichneten Flache ist eine Gemein-
schaftsanlage zur Mull- und Wertstoffsammlung des Ferienhausgebiets sowie eine Ener-
giezentrale zur Versorgung des Ferienhausgebiets mit Elektrizitdt und Warme mit einer
Grundflache von max. 60 m? und einer Héhe von maximal 3,0 m zulassig.

I) ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 86 LBauO M-V i.V.m § 9 (4) BauGB)

1.1) Dachgestaltung (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V)

[1.1.1 Dachform und Dachneigung

Ferienhauser sind mit geneigten Dachern als Satteldach mit einer Dachneigung zwischen
45 und 50 Grad zu errichten.

1.2) Einfriedungen (§ 86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M-V)

[1.2.1) Hecken

Zu offentlichen Verkehrsflachen sowie zu den festgesetzten Wegerechten sind die Feri-
enhausgrundsticke, mit Ausnahme der Zufahrten, mit geschnittenen oder frei wachsen-
den Laubholzhecken mit einer HOhe von mindestens 1,2 m einzufrieden. Geschlossene
Hecken mit Nadelgehdlzen (wie z.B. Thuja, Scheinzypresse, Wacholder) sind unzulassig.
Der Pflanzenmittelpunkt der Hecken muss jeweils einen Mindestabstand von 0,3 m zur
Grundstucksgrenze aufweisen. Die Hecken sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu
ersetzen.

[1.2.2) Unzulassigkeit von Zaunen und Mauern
Zaune und Mauern sind als Einfriedungen unzulassig.

Vorentwurfsfassung | Beteiligung nach §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB / Stand 24.04.2023



6. Anderung Bebauungsplan Nr. 2 | Ortslage Pétenitz ,Schlossbereich — Wiesenkamp*

Ill) HINWEISE
[11.1) Bodendenkmaler gemal DSchG M-V

Werden bei Erdarbeiten Funde oder auffallige Bodenverfarbungen entdeckt, ist gemafn

§ 11 DSchG M-V die zustandige Untere Denkmalschutzbehdérde zu benachrichtigen und
der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes fiir Bodendenkmalpfle-
ge oder dessen Vertreter in unverandertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hier-
fur die Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundstlckseigentimer sowie zufallige
Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach
Zugang der Anzeige.

Der Beginn der Erdarbeiten ist der Unteren Denkmalschutzbehdrde und dem Landesamt
fir Denkmalpflege spatestens vier Wochen vor Termin schriftlich und verbindlich mitzutei-
len, um zu gewahrleisten, dass Mitarbeiter oder Beauftragte des Landesamtes fur Bo-
dendenkmalpflege bei den Erdarbeiten zugegen sein und eventuell auftretende Funde
gemal § 11 DSchG M-V unverziiglich bergen und dokumentieren kénnen. Dadurch wer-
den Verzoégerungen der Baumaflinahmen vermieden.

Vorentwurfsfassung | Beteiligung nach §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB / Stand 24.04.2023



6. Anderung Bebauungsplan Nr. 2 | Ortslage Pétenitz ,Schlossbereich — Wiesenkamp*
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6. Anderung Bebauungsplan Nr. 2 | Ortslage Pétenitz ,Schlossbereich — Wiesenkamp*

1. Grundlagen der Planung

1.1. Allgemeines

Der bestandskraftige Bebauungsplan Nr. 2 ,Schlossbereich - Wiesenkamp® soll flr den Bereich
Flurstucke 15/1, 16/1, 16/2, 17/1, 17/3, 17/4, 18, 183, 16 (teilweise) der Flur 3 der Gemarkung
Pétenitz geandert werden.

Begrenzt wird das ca. 1,0 ha grof3e Plangebiet

e im Norden und Westen durch landwirtschaftlich genutzte Flachen (Flurstiicke 145/1,
145/2, 146/1, 5),

e im Osten durch die Flurstiicke 19/3 und 19/4 der Flur 3 und Flurstlick 35 der Flur 4,

e im Suden durch Einzelhausbebauung mit groRzligigen Gartengrundstiicken (Flurstlicke 6,
7, 8).

1.2. Ziele der Planung

Die Ortslage Pdétenitz ist gemall dem im Flachennutzungsplan formulierten stadtebaulichen Ziel
der Stadt Dassow ein Schwerpunkt fir die touristische Entwicklung in der Gemeinde. In unmittel-
barer Nachbarschaft zum Plangebiet werden im Zuge der Entwicklung des ehemaligen Schloss-
bereiches verschiedene Beherbergungsangebote und zugehdrige Infrastruktur neu geschaffen.
Auf der Flache des Plangebiets wird hingegen eine kleinteiligere Bebauung angestrebt.

Es ist geplant, ca. 15 freistehenden Ferienh&user mit jeweils max. 90 m? Grundflache und groR-
zugigen Gartengrundsticken zu errichten. Damit fugt sich das Vorhaben zum einen im MaRstab
in die umgebende Siedlungsstruktur ein, zum anderen ist es geeignet, die im benachbarten Ent-
wicklungsbereich der ehemaligen Gutsanlage geplanten Beherbergungsmadglichkeiten sinnvoll zu
erganzen.

Aufgrund der Siedlungsrandlage an der Feldkante wird bei der Umsetzung des Vorhabens vor
allem auf eine angemessene Malstablichkeit der Bebauung und auf einen angemessenen Uber-
gang der Garten in die offene Landschaft geachtet. Die Gartenbereiche der einzelnen Hauser
sollen zudem untereinander nicht durch Zaune abgegrenzt werden.

Die ErschlieBung der Ferienhduser soll Uber einen neu anzulegenden privaten Stichweg sowie
zum Teil von der offentlichen Strale Strandweg aus erfolgen, die zu diesem Zweck durch die
Vorhabentrager ausgebaut werden soll.

1.3. Planerische Vorgaben
1.3.1. Erfordernisse der Raumordnung

Potenitz und die ndhere Umgebung sind im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmeck-
lenburg von 2011 (RREP) gleichzeitig als Tourismusentwicklungsgebiet und Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft dargestellt. Das nahegelegenste Grundzentrum ist die Stadt Dassow, die den
Stadt-Umland-Raum Libeck zugeordnet ist.

Das RREP 2011 spezifiziert unter 3.1.3 Abs. 3 Tourismusraume: ,/n den Tourismusentwicklungs-
rdumen sollen die Voraussetzungen fiir die touristische Entwicklung stérker genutzt und zusétzli-
che touristische Angebote geschaffen werden. Insbesondere sollen die vielfaltigen Formen der
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landschaftsgebundenen Erholung genutzt, die Beherbergungskapazitdten bedarfsgerecht erwei-
tert und die touristische Infrastruktur verbessert werden.” Mit Blick auf die benachbarte Aktivie-
rung der Schlossanlage als grof¥flachige Hotel- und Ferienapartmentanlage, kann in Pétenitz
durch die vorgesehene kleinteilige Ferienhausbebauung im Plangebiet insgesamt ein ausdiffe-
renziertes Angebot fur verschiedene Zielgruppen geschaffen werden.

Das im RREP fur die Region dargestellte Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft soll dem Erhalt und
der Entwicklung landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und -statten ein besonderes Gewicht
beimessen. Ein Entzug landwirtschaftlicher Nutzflachen durch andere Raumnutzungen sollte
soweit als mdglich vermieden werden, zumindest sollte bei einem notwendigen Flachenentzug
die betriebliche Existenz nicht gefahrdet werden. (RREP 3.1.4 Abs. 1 und 2).

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine nicht landwirtschaftlich genutzte Flache, sondern
eine Grunfliche am Rande einer Ackerflache. Flr die Flache besteht zudem bereits Baurecht
durch den Bebauungsplan Nr. 2.

Die durch den Ort verlaufende und an das Plangebiet angrenzende Bergstral3e ist als Bestandteil
des bedeutsamen flachenerschlieRenden Stralennetzes und regional bedeutsames Radrouten-
netz ausgewiesen.

1.3.2. Ableitung aus dem Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan (Flachennutzungsplan der Stadt Dassow | Planteil 2 | Neubekanntma-
chung gem. § 6 Abs. 6 BauGB | 14. Mai 2019) legt fir das Gelande ein ,Sonstiges Sondergebiet"
nach § 10 BauNVO fest und spezifiziert dies mit dem Zusatz ,Ferienhausgebiet®.

Der Bebauungsplananderung ist somit aus dem geltenden Flachennutzungsplan entwickelbar.

1.3.3. Bisheriges Planungsrecht

Fir den Plangeltungsbereich gilt bisher der Bebauungsplan Nr. 2 der Gemeinde Potenitz
»Schlossbereich — Wiesenkamp*® (12.09.1997). Die Flache ist dabei als ,Sonstiges Sondergebiet®
nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung ,Fremdenbeherbergung” festgesetzt. Das Gebiet
SOr4 ist gemal Bebauungsplan ausschlielich fur die Errichtung einer Tennishalle und den zu-
gehorigen Nebenanlagen vorgesehen. Die Bebauung ist innerhalb der ausgewiesenen Baugren-
zen zulassig. Die Baugrenzen dirfen bis zu einer Tiefe von 1,5 m durch untergeordnete Bauteile,
wie Eingangsbereiche, Uberschritten werden. Fur das Gebiet SOf4 ist eine maximale GRZ 0,4,
die Geschossflachenzahl 0,6 als Hochstmal} und eine maximale Firsthohe von 9,0 m zulassig.
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2, Stadtebauliche Planung
2.1. Stadtebaulicher Entwurf

Das stadtebauliche Konzept sieht eine Bebauung mit 15 freistehenden Ferienhdusern vor, die
zum Teil von einem privaten Stichweg und zum Teil direkt vom &ffentlichen Strandweg aus er-
schlossen werden. Der Strandweg wird fur die ErschlieRung des Gebiets ausgebaut.

Es ist vorgesehen, dass die Errichtung der Ferienhduser aus einer Hand erfolgt, und dabei nur
wenige sich in Grundriss und Gestaltung unterscheidende Typen angeboten werden, sodass die
Bebauung eine einheitliche gestalterische Handschrift tragen wird.

Gleiches gilt auch fur die Gartengestaltung, es ist vorgesehen, die Grundstlicke untereinander
nicht durch Zaune abzugrenzen, sondern die einzelnen Parzellen lediglich durch abschnittsweise
Bepflanzungen zu akzentuieren. Zu dem privaten Erschliefungsweg und dem Strandweg sind
Heckenpflanzungen als Abgrenzung vorgesehen.

Die Versorgung mit Energie und Warme soll Uber eine gemeinschaftliche Energiezentrale erfol-
gen. Ebenso soll auch die Mill- und Wertstoffsammlung an einer zentralen Stelle organisiert
werden. Hierdurch reduzieren sich die Kfz-Verkehre im Plangebiet auf ein Minimum.

2.2. Anderungsinhalte
2.2.1. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der Anderung umfasst das Ferienhausgebiet und den Strandweg von der
EinmUndung Bergstralie bis zur ndrdlichen Baugebietsgrenze.

2.2.2. Art der baulichen Nutzung

Es wird ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Ferienhausgebiet® (SO FH) ge-
maR § 10 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Das Ferienhausgebiet (SO FH) dient der Unterbringung
von Ferienhausern. Es sind nur Ferienhduser zuléssig, die auf Grund ihrer Lage, Grof3e, Ausstat-
tung, ErschlieBung und Versorgung fir den Erholungsaufenthalt geeignet und dazu bestimmt
sind, Uberwiegend und auf Dauer einem standig wechselnden Personenkreis zur Erholung zu
dienen.

Die Gebaudegrundflache (Grundrissflache) der einzelnen Ferienhduser wird gemaf § 10 Abs. 4
BauNVO mit Rucksicht auf die besondere Eigenart des Gebietes und unter Berticksichtigung der
landschaftlichen Gegebenheiten auf 90 m? je Gebaude begrenzt. Dabei bleiben Terrassen und
Dachuberstande unbericksichtigt.

2,2.3. MaR der baulichen Nutzung
Grundflache

Auf die Festsetzung einer Grundflachenzahl wird verzichtet, da ausweislich des stadtebaulichen
Entwurfes unterschiedlich gro3e Baugrundsticke entstehen werden. Die zulassige Grundflache
gemall § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO wird daher durch Festsetzung einer maximal zulassigen
Grundflache je Baugrundstick durch Planeintrag bestimmt. Die zuldssige Grundflache ist mit
90 m? in der GroRe vorliegend identisch mit der gemanl § 10 Abs. 4 BauNVO festgelegten Ge-
baudegrund(riss)flache. Die Begrenzung der Grundflache gemaR § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO er-
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folgt mit dem Ziel, die Versiegelung zum Schutze des Bodens auf das notwendige Mal} zu be-
grenzen.

Uber diese Grundflache hinaus ist fiir Terrassen und Dachiiberstande eine Grundflache von ins-
gesamt 80 m? je Baugrundstiick zuldssig, zusatzlich kann je Baugrundstiick eine Fléache von ins-
gesamt 20 m? fiir eigenstandige Nebenanlagen (wie insbesondere Gartenhausern zur Abstellung
von Fahrradern, Gartenmdbeln, Gartengeraten), die nicht direkt an das Ferienhaus angebaut
sind, beansprucht werden.

Uberbaubare Grundstiicksfladchen

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen werden in Form von Baugrenzen baukdrperbezogen je
Ferienhaus festgesetzt. Die GroRe der festgesetzten Grundflache betragt jeweils 90 m?.

Von den Baugrenzen kann zurtickgeblieben werden, d.h. innerhalb des Baufensters kdnnen Fe-
rienhauser mit verschiedenen, unterschiedlich groRen Grundrisskonfigurationen umgesetzt wer-
den. Da die Festsetzung der Baugrenzen am Grundriss orientiert erfolgt, sind Dachiberstande
und Terrassen hiervon nicht mit erfasst. Die festgesetzten Baugrenzen dirfen daher durch Dach-
Ubersténde bis zu einer Tiefe von 1,0 m und durch Terrassen und ihre Uberdachungen bis zu
einer Tiefe von 3,5 m Uberschritten werden.

Gebaudehodhen, Trauf- und Firsthohen

Die Ferienhduser im Plangebiet sollen mit Satteldachern errichtet werden (vgl. Ortliche Bauvor-
schriften). Dabei soll es im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden ermdglicht
werden, dass das Obergeschoss auch als Vollgeschoss gemall Landesbauordnung ausgebaut
wird. Um Ubermafig hohe, ortsuntypische Gebaude zu vermeiden, sollen die Traufhdhen der
Gebéaude auf maximal 4,3 m Uber Geléande und die Firsthéhen auf maximal 9,0 m (ber Gelande
begrenzt werden. Mit dieser Festsetzung wird gleichzeitig sichergestellt, dass die Gebaude eine
eingeschossige Anmutung bewahren.

Das natlrliche Gelande im Plangebiet verlauft abschissig vom Strandweg in Richtung offener
Landschaft zwischen 13,4 m uber Normalhéhennull (UNHN) (Sudosten) und 12,7 m GNHN (Sud-
westen) und 11,0 m UNHN (Sudwesten) und 10,2 m UNHN (Nordwesten). Aufgrund des Gelan-
deverlaufs werden die maximal zulassigen Trauf- und Firsthhen der Gebaude fir jedes Baufeld
separat als absolutes MaR in Metern dber Normalhohennull (UINHN) festgesetzt.

Die Traufhdhe bemisst sich im Schnittpunkt zwischen der Aufenkante des aufsteigenden trauf-
seitigen Mauerwerks und der Unterseite der Dachhaut des Hauptdaches (oberer Bezugspunkt).
Die Firsthohe bemisst sich am hochsten Punkt des gedeckten Daches.

Nebenanlagen

Um den gewunschten Charakter eines durchgrinten Gebiets sicherzustellen und einer Uberma-
Rigen Versiegelung durch Nebenanlagen vorzubeugen, werden Art und Umfang von Nebenanla-
gen beschrankt. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO (z.B. Gerateschuppen, Gartenhau-
ser, Fahrradschuppen, Auflensaunen) sind auflerhalb der Uberbaubaren Grundsticksflachen
zulassig. Damit die Nebenanlagen die Freiraumgestaltung nicht dominieren, wird ihre Grundfla-
che auf jeweils 10 m?und ihre Hohe auf 2,5 m beschrankt.
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Die Versorgung des Ferienhausgebiest mit Strom und Warme soll zentral organisiert werden. Zu
diesem Zweck soll am Eingang des Ferienhausgebietes die Errichtung einer Energiezentrale,
kombiniert mit einem Mill- und Wertstoffsammelplatz, mit einer Grundflache von 60 m? und einer
maximalen Héhe von 3,0 m ermoglicht werden.

2.2.4. Ortliche Bauvorschriften
Dachformen und Dachneigung

Die Ferienhauser sind mit symmetrischen Satteldachern mit einer Neigung zwischen 45°- 50°
auszufuhren. Die festgesetzten Dachformen und -neigungen bieten gute Voraussetzungen zur
Nutzung von Solarthermie- und Photovoltaikanlagen. Die Firstrichtung wird vorgegeben, die Ge-
baude sind giebelstandig zu den ErschlieBungswegen bzw. der freien Landschaft zu errichten
und orientieren sich damit an der sidlich angrenzenden, ortstypischen Bebauung.

Einfriedungen

Mit dem Ziel, in der Siedlung einen mdglichst griin gepragten, einheitlichen StralRenraum zu
schaffen, wird festgesetzt, dass Grundstiickseinfriedungen angrenzend an o6ffentliche Verkehrs-
und Grunflachen sowie zu den festgesetzten Wegerechten fur die Allgemeinheit nur mit geschnit-
tenen oder frei wachsenden Laubholzhecken zulassig sind.

Zaune sind im gesamten Plangebiet unzulassig.

2.2.5. Grinordnung

Entsprechend der Zielsetzung, den Ubergang in den Landschaftsraum zu gestalten werden Er-
haltungs- und Pflanzgebote festgesetzt. Dies betrifft vier erhaltenswerte Baume entlang des
Strandwegs und die geschitzten Strukturen im Norden des Gebiets.

2.3. ErschlieBung
Strandweg

Die ErschlieBung der am Strandweg gelegenen Gebaude erfolgt Gber den auszubauenden
Strandweg.

Der Ausbau des Strandwegs von der Bergstralle bis zur Wendeanlage wird im Entwurf als
WohnstraRe nach RASt 06 dimensioniert (ErschlieRungsstral’e ES V, Langenentwicklung bis ca.
300 m, Verkehrsstarke analog Wohnweg (<150 KFZ/h — Wohnstralle <400 KFZ/h), und als ver-
kehrsberuhigter Bereich mit Entwurfsgeschwindigkeit von 6 km/h vorgesehen. Die gewahlte
durchschnittliche Fahrbahnbreite von 4,75 m ermdglicht den Begegnungsfall Pkw/Pkw und be-
rucksichtigt abschnittsweise 5,50 m breite Ausweichstellen fur Pkw/Mdllfahrzeug.

Die Einmindung in die Kreisstralle (Bergstral’e) bertcksichtigt mit 5,50 m Breite eine entspre-
chende Aufstellbreite fur das Mullfahrzeug.

Nordlich der Wendeanlage werden weitere vier Grundsticke vom Strandweg erschlossen, in
diesem Abschnitt wird eine Fahrbahnbreite von 4 m (Begegnungsfall analog eines Wohnwegs
Pkw/Rad (Lange bis max. 100 m) fur ausreichend gehalten.
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Da der Strandweg in Verlangerung ein wichtiger Zugang zur nahegelegenen Kistenlandschaft
zwischen Priwall und Barendorf darstellt, wird dieser in Verlangerung mit der Zweckbestimmung
~Fufund Radbereich® mit 3 m Breite ausgebildet.

Privater Stichweg

Die zum Siedlungsrand ausgerichteten Ferienhauser werden Uber einen privaten Stichweg er-
schlossen, der als Wohnweg mit durchschnittlich 5,0 m Gesamtbreite hergestellt werden soll. An
seinem Ende ist ein Wendehammer fiir Lieferfahrzeuge bericksichtigt. Der private Stichweg soll
fir FuRganger und Radfahrer 6ffentlich begeh- und befahrbar sein, Kfz dirfen den Stichweg nur
als Anlieger befahren, zudem Rettungsfahrzeuge und Ver- und Entsorgungstrager, die Leitungen
unterhalten (GFL 1).

Geh-/Radweg zum Strandweg

Der private Stichweg und der Strandweg sollen durch einen ca. 3,50 m breiten privaten, aber
offentlich begeh- und befahrbaren Geh- und Radweg verbunden werden, um die Wegevernet-
zung im Gebiet zu verbessern (GFL 2).

Stellplatze und private Wege auf den Grundstlicken

Je Ferienhaus wird mindestens ein Pkw-Stellplatz auf dem Baugrundstiick vorgehalten.

Uberdachte Stellplatze, Carports und Garagen sollen mit Riicksicht auf das Orts- und Land-
schaftsbild unzulassig sein.

Private Stellplatze, Zufahrten sowie FulRwege sind mit wasser- und luftdurchlassigen Belagen
herzustellen, wie z.B. Rasen- oder Dranpflaster. Damit sollen die Auswirkungen der Versiegelung
durch Stellplatze und Wege auf die Funktionen von Boden und Grundwasser vermindert werden.

Miullentsorqung

Individuelle Mullsammelstandorte sind flr die einzelnen Ferienhauser nicht vorgesehen. Am stid-
Ostlichen Rand des Plangebiets soll am Strandweg ein eingehauster Mullsammelplatz flr die
gesamte Anlage errichtet werden. Die neu herzustellende Wendeanlage ist fir ein 3-achsiges
Mullfahrzeug ausgelegt. Ein Befahren des nordlichen Teils des Strandwegs sowie der Privatstra-
Re durch Mullfahrzeuge ist daher nicht erforderlich.

Entwasserung

Aufgrund der Hohenlage des Gebiets gegenuber den bestehenden Kanalhdhen im Strandweg
soll die Ableitung des Schmutz- und Regenwassers in sudwestliche Richtung erfolgen (GFL 3)
und an die bestehenden Kanale in der Bergstralle anschlieRen. Durch einen vormaligen Er-
schlieBungstrager wurden im Jahr 2007 Uber ein Flurstuck, welches zu dem Zeitpunkt noch un-
bebaut war, die jeweiligen Schmutz- und Regenwasserleitungen im Vorwege der Bebauung mit
einem Wohngebaude hergestellt (Bergstralle Haus 5, Flurstick 3). Der Anschluss der Plange-
biets kann folglich an die vorverlegten Leitungssysteme erfolgen.
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2.4. Flachenbilanz

Fur den Anderungsbereich ergibt sich folgende Flachenbilanz:

SO ,Ferienhausgebiet* 10.067 m?

Verkehrsflache 1.368 m?

Verkehrsflache der Zweckbestimmung ,Fuligangerbereich® 213 m?

Summe 11.648 m?
3. Vorhandene oder vorgesehene Gutachten

e Artenschutzfachbeitrag zum Bauvorhaben ,6. Anderung des B-Plans Nr. 2 der Stadt
Dassow fiir die Ortslage Pétenitz "Schlossbereich-Wiesenkamp", Okologische Dienste
Ortlieb GmbH, Tannenweg 22 m, 18059 Rostock, Rostock, den 25.01.2023

e Biotopbericht zur Biotopkartierung im Projekt: ,Strandweg Potenitz®, Bearbeiter: Jenni-
fer Antonczyk, M.Sc. Landschaftsokologie fiir Okologische Dienste Ortlieb GmbH,
Tannenweg 22 m, 18059 Rostock, Hamburg, den 24.01.2023

e FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung (06/2015 — wird aktualisiert)

e ErschlieBungsplanung (03/2023)

e Entwasserungskonzept

e Bodengutachten

e Energiekonzept

4. Vorgesehener Untersuchungsumfang der Umweltpriifung

Baugesetzbuch (BauGB): Im Sinne des Ressourcenschutzes ist allgemein ein sparsamer und
schonender Umgang mit Grund und Boden zu gewahrleisten; dabei ist der Innenentwicklung
Vorrang vor einer Entwicklung auf der sog. griinen Wiese zu geben (§ 1a BauGB).

Da es sich um eine Planungsanderung handelt, wird der schonende Umgang mit Grund und Bo-
den gewahrt.

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemaR § 1 BNatSchG

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage fiir Leben und
Gesundheit des Menschen so zu schitzen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes sowie die Vielfalt, Eigenart und Schonheit und der Erho-
lungswert auf Dauer gesichert sind.

Die Plananderung wird hinsichtlich eventueller erheblicher Auswirkungen auf die Schutzgiter im
Vergleich zur rechtskraftigen Planung gepruft.

Artenschutz (§44 BNatSchG)

Fir Tier- und Pflanzenarten des Anhang IV der FFH- Richtlinie und fir die europaischen Vogelar-
ten ist im Rahmen umsetzungsorientierter Planungen zu prifen, ob durch die Umsetzung der
Planung Verbotstatbestande entsprechend § 44 BNatSchG eintreten und somit ein Vollzugshin-
dernis fUr die Bauleitplanung verursachen kdnnen.

Artenschutzrechtliche Belange wurden im Artenschutzfachbeitrag gepruft.
Baumschutz (§ 18 und § 19 NatSchAG M-V)

Der Gehdlzbestand im Plangebiet wurde erfasst und bewertet.
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Ein Eingriff in den geschutzten Einzelbaumbestand wird im Rahmen des Vorhabens voraussicht-
lich nicht stattfinden. Sollte es dennoch zu genehmigungspflichtigen Einzelbaumfallungen kom-
men, findet § 18 NatSchAG M-V in Verbindung mit dem Baumschutzkompensationserlass M-V
Anwendung. Eine gulltige Baumschutzsatzung der Stadt Dassow besteht nicht.

Entsprechend §18 NatSchAG M-V sind alle Badume (mit einigen Ausnahmen) mit einem Stamm-
umfang von mindestens 100 cm bei einer Messhohe von 1,30 m Uber dem Erdboden gesetzlich
geschutzt.

Biotopschutz (§ 20 NatSchAG M-V)

Innerhalb des Anderungsbereiches des Bebauungsplans befindet sich ein Biotop, welches nach
§ 20 NatSchAG M-V geschitzt ist. MalRnahmen, die zu einer Zerstérung, Beschadigung, Veran-
derung des charakteristischen Zustandes oder sonstiger erheblicher oder nachhaltiger Beein-
trachtigung dieser Biotope fuihren kdnnen, sind unzulassig.

Kiisten- und Gewasserschutz (§ 29 NatSchAG M-V)

Im Wirkbereich des Plangebietes befinden sich keine Gewasser, welche dem Schutz nach § 29
NatSchAG M-V unterliegen.

Landeswaldgesetz M-V

Gemal § 1 Landes-Waldgesetz MV (LWaldG M-V) ist Wald wegen seiner Bedeutung fur die
Umwelt, die Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes, das Klima allgemein, den Wasserhaushalt,
die Reinhaltung der Luft, die Biodiversitat, die Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar-
und Infrastruktur sowie die Erholung der Bevdlkerung zu schitzen, zu erhalten und zu mehren.
Eine Verschlechterung des allgemeinen Zustandes des Waldes durch Vorhaben in direkter oder
indirekter Weise ist zu vermeiden.

Bundesbodenschutzgesetz i.Verb. mit Bodenschutzgesetz M-V

Im Sinne des Bodenschutzes (BBodSchG sowie LBodSchG M-V) sind die Funktionen des Bo-
dens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schadliche Bodenveranderungen abzuweh-
ren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewasserverunreinigungen zu sanie-
ren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen (§ 1 BBodSchG). Mit
dem Boden ist sparsam und schonend umzugehen. Flachenversiegelungen sind auf das not-
wendige MaRk zu begrenzen. Treten wahrend der BaumaRnahme Uberschussbdden auf oder ist
es notwendig, Fremdbdden auf- oder einzubringen, so haben entsprechend § 7 BBodSchG die
Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher Bodenveranderungen zu treffen.

Fir den Geltungsbereich besteht Baurecht, so dass keine neue Betroffenheit des Schutzgutes
eintritt.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder Uber eine Kanalisation
ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewasser eingeleitet werden, soweit dem weder
wasserrechtliche noch sonstige o6ffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Be-
lange entgegenstehen (§ 55 WHG).

4.1. Betrachtung der Schutzgiiter

Pflanzen und Tiere: Vorbereitend hat das Biiro Okologische Dienste Ortlieb GmbH eine Bio-
toptypenerfassung sowie eine faunistische Kartierung (2022) erstellt sowie einen Artenschutz-
fachbeitrag vorgelegt:
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- Artenschutzfachbeitrag zum Bauvorhaben ,6. Anderung des B-Plans Nr. 2 der Stadt Dassow
fur die Ortslage Pétenitz "Schlossbereich-Wiesenkamp", Okologische Dienste Ortlieb GmbH,
Tannenweg 22 m, 18059 Rostock, Rostock, den 25.01.2023

- Biotopbericht zur Biotopkartierung im Projekt: ,Strandweg Pétenitz, Bearbeiter: Jennifer An-
tonczyk, M.Sc. Landschaftsdkologie fiir Okologische Dienste Ortlieb GmbH, Tannenweg 22 m,
18059 Rostock, Hamburg, den 24.01.2023

Auf Grundlage der Kartierungen wurden die von der BaumaRnahme beeinflussten Biotoptypen
und faunistischen Belange ermittelt und bewertet.

Pflanzen: Die Bestandserfassung der vorkommenden Biotoptypen erfolgte im Sommer 2022
anhand der Anleitung fiir die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklen-
burg-Vorpommern (LUNG 2013). Eine Bewertung der Biotoptypen wird in Anlehnung an die Hin-
weise zur Eingriffsregelung (HzE) Mecklenburg-Vorpommerns (LUNG M-V 2018) durchgefihrt.
Bei Eingriffen in Alleen, Baumreihen, Baumgruppen und Einzelbaumen gilt der Baumschutzkom-
pensationserlass.

Die Aufnahme der Flachen wurde anhand der Vegetationseinheiten und aktuellen Bewirtschaf-
tungsform vorgenommen, die erfassten Flachen wurden durchgehend nummeriert. Eine Darstel-
lung der Biotope erfolgte digital.

Datons VY

Hintergrund
Geotlasts DE M-VDigitale Orthophotos (2022)

0 50 100 m A

Abbildung 1 Gesamtansicht des Untersuchungsraums fir die Biotopkartierung, Hintergrund GeoBasis DE M-V 2022
(Quelle Ortlieb Natur GmbH)

-
v

v
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Das Gutachterburo fuhrt dazu aus: Das Vorhabengebiet umfasst iiberwiegend eine junge Griin-
landbrache, die als artenarmes Griinland (Biotop-Code: GMA) erfasst wurde. Das Griinland hat
eine GrolRe von 9.517 m? und setzt sich aus Arten der Glatthaferwiese und der ruderalen Stau-
denflur frischer bis trockener Mineralstandorte (Biotop-Code: RHU) zusammen.

Der Anteil der staudenreichen Ruderalfluren betrdgt weniger als 50 % der Gesamtfldche, die sich
an den Randbereichen der Fldche befinden, daher wird der Biotoptyp als Nebencode (NC) aufge-
fuhrt. Im sddéstlichen Abschnitt der Griinlandfldche befinden sich ein nicht versiegelter Wirt-
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schaftsweg (OVU) und eine befestigte Sandflache, die teilweise als Parkplatz genutzt wird. Fer-
ner befindet sich im siidéstlichen Randbereich zur Griinlandfldche eine Baumgruppe aus jungen
Weiden (Salweide und Silberweide), die eine Fldche von ca. 40 m? aufweist. Es handelt sich bei
dem erfassten Griinland um kein geschiitztes Biotop nach § 20 NatSchAG M-V. Die Baumgruppe
ist aufgrund des geringen Stammdurchmessers nicht nach § 18 NatSchAG M-V geschiitzt.

Im siidwestlichen, westlichen und nérdlichen Randbereich der Griinlandfldche verléauft eine ru-
derale Staudenflur frischer bis trockener Mineralstandorte (Biotop-Code: RHU), die durch einzel-
ne angepflanzte Geblische und Einzelbdume geprégt ist.

Innerhalb der ruderalen Staudenflur befinden sich einzelne Kartoffel-Rosen (Rosa rugosa), Hain-
Buchen (Carpinus betulus) und Brombeeren (Rubus spec.), die entsprechend als NC aufgefiihrt
wurden.

Eine weitere Fléache, die als ruderale Staudenfiur frischer bis trockener Mineralstandorte (Biotop-
Code: RHU) erfasst wurde, befindet sich im &stlichen UR. Beide Fldchen kennzeichnen sich
durch Arten, wie Grol3e Brennnessel (Urtica dioica) Gro3e Klette (Arctium lappa), Acker - Kratz-
distel (Cirsium arvense), Gewdhnlicher Beiful3 (Artemisia vulgaris), Gewohnliche Scharfgabe
(Achillea millefolium), und auch Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos). Es handelt sich bei den
Flachen um keine geschlitzten Biotoptypen nach § 20 NatSchAG M-V.

Im nordéstlichen Randbereich der Griinlandfldche befindet sich ein Brombeergeblisch, das als
mesophiles Laubgebliisch (Biotop-Code: BLM) erfasst wurde. Es handelt sich bei dem Biotop um
ein geschlitztes Biotop nach § 20 NatSchAG M-V, da die Gré3e der Fldche 100 m? (iberschreitet.

Eine Baumgruppe im nérdlichen Randbereich (Biotop-Code: BBG) besteht auf ca. 15 m Lénge
aus vier Einzelbdumen (davon drei im Geltungsbereich). Die Baumgruppe ist nach § 18
NatSchAG M-V geschiitzt.

An der éstlichen Seite des Vorhabengebiets, siidéstlich der Baumgruppe, entlang der Stral3e
L~Strandweg” wurden zwei jlingere Einzelbdume (Biotop-Code BBJ) erfasst. Es handelt sich um
eine Stiel-Eiche (Quercus robur) und einen Spitz-Ahorn (Acer platanoides) die beide einen
Durchmesser unter 50 cm aufweisen. Ein Schutz nach § 18 NatSchAG M-V besteht nicht. An-
grenzend zum Spitz-Ahorn steht ein Totholzstamm, der als stehendes Totholz mittels NC aufge-
nommen wurde. Ein weiteres stehendes Totholz (ehemals Kastanie) befindet sich siidlich vom
Spitz-Ahorn, welches als eigensténdiger Biotoptyp dargestellt wird.

Im sidéstlichen Randbereich befindet sich ein Spitz-Ahorn, der als élterer Einzelbaum (Biotop-
Code: BBA) erfasst wurde. Der Baum weist einen Durchmesser (ber 50 cm auf und ist damit
nach § 18 NatSchAG M-V geschditzt.

Im slidwestlichen Bereich wurde ein intensiv genutztes Griinland (Biotop-Code: GIM) erfasst. Es
handelt sich um den Randstreifen des Ackers und einem schmalen Streifen, der als Weide ge-
nutzt wird. Es handelt sich auch hierbei um ein nicht geschlitztes Biotop nach § 20 NatSchAG M-
V.

Im Ergebnis der Kartierung sind folgende Schutzobjekte planerisch besonders zu berlcksichtigen

- Ein Schutzstatus nach 20 NatSchAG M-V besteht fur ein Brombeergebisch (Biotop-Code:
BLM). Jegliche Malinahmen, die zu einer Zerstorung, Beschadigung, Veranderung des cha-
rakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeintrachtigung des
Biotops fuhren kdnnten, sind unzulassig.

- Schutz nach § 18 NatSchAG M-V besteht fur die Baumgruppe (BBG) sowie den erfassten
alteren Einzelbaum (BBA). Die Beseitigung geschitzter Baume und Baumgruppen sowie alle
Handlungen, die zu ihrer Zerstdrung, Beschadigung oder erheblichen Beeintrachtigung fuhren
konnen, sind verboten.
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Tiere: Im Jahr 2022 erfolgten Kartierungen fur die Artengruppen Brutvégel, Amphibien und Repti-
lien. Die Brutvogelkartierung ergab 43 im Untersuchungsraum nachgewiesene Arten. Die Brutvo-
gelgemeinschaft besteht aus Arten der Walder und Gehdlze, der Offen- und Halboffenlandschaft
sowie des Siedlungsbereichs. Zudem wurden einige wenige Arten der Gewasser nachgewiesen.
Eine Kartierung der Fledermausfauna wurde nicht durchgefiihrt, jedoch kénnen 11 Fledermaus-
arten potenziell im Untersuchungsraum vorkommen.

Weiterhin kann eine Betroffenheit von streng geschutzten Amphibienarten (Moorfrosch, Kamm-
molch) nicht vollkommen ausgeschlossen werden, da ein Vorkommen von Tieren im Landlebens-
raum bzw. wahrend der saisonalen Wanderungen im Vorhabengebiet potenziell méglich ist.

Im bereits vorliegenden AFB werden verschiedene Vermeidungsmaflinahmen dargelegt sowie die
Schaffung von Totholzhaufen als vorgezogene AusgleichsmalRnahme (CEF-MaRnahme) fur
streng geschutzte Amphibienarten beschrieben, um das Eintreten der Verbotstatbestande nach §
44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden. Im Zuge der Reptilien- und Amphibienkartierung wurden aus
diesen beiden Gruppen auch Arten festgestellt, welche nicht zu den gemeinschaftsrechtlich ge-
schiutzten Arten zahlen (alle europaischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie).
Das Vorkommen dieser besonders geschltzten Arten ist im Zuge der naturschutzfachlichen Ein-
griffsregelung (nach § 14 Abs. 1 BNatSchG) im Umweltbericht zu betrachten.

4.2. Prognose der Umweltauswirkungen

Eine neue Betroffenheit der Schutzglter Wasser / Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Boden, Fla-
che, Klima / Luft, Anpassung an den Klimawandel, Pflanzen/ Tiere, Mensch / Menschliche Ge-
sundheit / Bevolkerung, Kultur- und sonstige Sachguter, kulturelles Erbe, Landschaft, Storfall /
Anfalligkeit fir schwere Unfélle und Katastrophen ist aufgrund des fiir den Anderungsbereich
bestehenden Baurechts nicht absehbar.

Alle Schutzglter werden im Rahmen des erforderlichen Umweltberichts sorgfaltig gepruft.

Es wird eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanz gem. Hinweise zur Eingriffsregelung in Mecklenburg
Vorpommern (HzE 2018) erstellt.

4.3. Internationale Schutzgebiete

Das EU-Vogelschutzgebiet DE 2031-471,Feldmark und Uferzone an Untertrave und Dassower
See“ umschlie3t die Ortslage von Pdétenitz im Studwesten, Stiiden sowie im Osten. Die geringste
Entfernung zwischen Schutzgebiet und zentralem Geltungsbereich betragt ca. 250 m.

In etwa 515 m Entfernung liegt das GGB DE 2031-301 ,Kuste Klitzer Winkel und Ufer von
Dassower See und Trave®.

Die Anderung des Planinhalts erfordert eine erneute Betrachtung der Betroffenheiten im Rahmen
von NATURA 2000 Vertraglichkeits-Vorprifungen fur jedes der Schutzgebiete.

Quellenverzeichnis
Wird nachtraglich angepasst.

Stadt Dassow, April 2023
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